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iıne eingehende Würdigung erfährt sodann das Vorbild der benediktinischen
Zweigorden, insbesondere die Verfassung der /Zisterzienser. Der letzte Abschnitt
des Kapitels ist den Abteversammlungen innerhalb der einzelnen Kirchenpro-
vinzen gewidmet. Im Kapitel des Teiles wird VO  . den benediktinischen
Kongregationen 1in ihrem geschichtlichen Werden berichtet. Zwei Einflußsphären
werden hier gekennzeichnet: der verfassungsrechtliche Einflufß der enediktini-
schen Reformorden, unter dem die Kongregation VO  . St ustina 1n Padua un die
ihr nachgebildeten Verbände standen, un der verfassungsrechtliche Einfluß der
gemeinkirchlichen Gesetzgebung, der sowohl auf VOI- wı1e auf nachtridentinische
Verbände wirkte. Den Weg VO  - der Einzelabtei vA Mönchskongregation ze1g
eın Rückblick auf den eil noch einmal zusammentassend auf

Der I1 eil befaßt sich mıit dem Verfassungsrecht der benediktinischen Mönchs-
kongregationen 1n der Gegenwart. Das Kapitel dieses Teiles ist dem Autfbau
der benediktinischen Verfassung gewidmet. Das eigenberechtigte Kloster 1m
Hinblick auf die Gewalt seiner Oberen Uun: die Eingliederung der Ordensleute.
wI1e sS1e aus ihrer Stabilität folgt, die monastische Kongregation (Errichtung, Wech-
selbeziehung zwischen Abtei Kongregation Konföderation, monastische Pro-
vinzen, Mönchskongregation und Mönchsorden 1n ihrer Terminologie und der
rechtlichen Grundlage ihrer Unterscheidung un die Verfassungsformen der ein-
zelnen benediktinischen Klosterverbände) sind die Themen dieses Kapitels. Das

Kapitel befafßt sich mıit den UOrganen der Mönchskongregationen: General-
kapitel, Präses un Beirat. Die Aufgaben der Kongregationen behandelt das
Kapitel. Sie sind 1M einzelnen untersucht: Unterstützung un Förderung der 21n-
zelnen Klöster (z.B Visitation, Aufsicht über die Disziplin, Beichtrecht, Studien-
ordnung, Mitwirkung bei Aufnahme und Entlassung VO  3 Ordensleuten, Verset-
ZUNg un Übertritt, Mitwirkung bei Bestellung VO Klosteroberen, Neugrün-
dungen, Vermögensrecht, Obhut über die Z Kongregation gehörenden Nonnen-
klöster, apostolische Tätigkeit der Klöster), Wahrnehmung gemeinsamer Inter-

(Repräsentation der Kongregation 1mM allgemeinen, Teilnahme des Präses
Allgemeinen Konzil, Beziehungen Zu HI Stuhl un ZUTXT Konföderation) und die
Gewalt der Kongregationsorgane ZUrTr: Erfüllung ihrer Aufgaben (Gesetzgebung,
Verwaltung, Rechtssprechung).

Dem eingehenden Schlußwort schließt sich eın Namen- und Sachregister, eın
Verzeichnis der zıitierten anones GG sowle eın Verzeichnis der zıitierten Kon-
stitutionen
München Marin Maier

Hegglin Benno OSB, Der benediktinische Ahbt 1n rechtsge-
schichtlicher ENtWIiCKIUNGg und geltendem Kirchen-
recht (Ebd 5,Bd.) Im L. Teil; dem „Rechtsgeschichtlichen Überblick“, wird
zuerst die Stellung des Abtes bzw. des Klostervorstehers 1in der eit VOT Bene-
dikt gezeichnet. Für die Mönchswelt des Ostens werden Antonius der AÄgypter,
Pachomius un Basilius der Große angeführt, die 1mM Abt „nicht den Stellver-
treter Gottes sehen, sondern 1Ur den Interpreten des göttlichen Willens für jeden
einzelnen seiner Untergebenen” (S 13 f Im Westen werden die Verhältnisse 1n
Italien, Afrika; Gallien, opanien un 1mM keltischen Kaum untersucht. Es zeig sich,
daß „das Institut des klösterlichen Abtes bei Vorfahren und Zeitgenossen Bene-
dikts VO  } Nursia 1LLULT ganz unvollständig ausgebildet war  d (S 20) Im Kapitel,
dem Hauptkapitel des Teiles, wird die Stellung des Abtes in der Regel Benedikts
VO  - Nursia dargestellt. Nach einer kurzen Übersicht über die Grundgedanken der
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Regel bezüglich des Klosters un: seiner Gemeinschaft, 1n der darauf hingewiesen
wird, daß ohl nicht berechtigt ist, 1n der Klostergemeinschaft ein Abbild des
römischen Rechtsbegriffes der „Lamıla- sehen, sondern daß Benedikt 1ne
„Kirche 1MmM Kleinen“ darstellen 111 b 27—30), wird der Abt selbst 1n seiner Stel-
lung gemäß der Regel gezeichnet. St. Benedikt 11 das Leben 1n der Klosterge-
meinde „schlechthin VO Abt geprägt wissen“ „Die Bestimmungen über den Ab+
bilden unbedingt das Fundament der Klosterverfassung Benedikts“ 853 f} „Der
Abt ist als Stellvertreter Christi der eigentliche Herr un Vater des Klosters“ 34)
ach näherer Bestimmung VO  - Person und Amt des Abtes (Eigenschaften, (z@e=
walt, ihre Beschränkung) un der Bestellung des Abtes, wird 1 Kapitel „der
Abt 1mM benediktinischen Mönchtum in der eit nach Benedikt“ gezeigt Der Ver-
fasser geht 1mM einzelnen eın auf Benedikt Vo  } Aniane, den Hildemarkommen-
tar, dann auf Cluny, die Zisterzienser SOWI1eEe auf weitere Orden, die auft die Re-
el Benedikts aufbauen (Kamaldulenser, Olivetaner 5009} Für die eit VO

Jahrhundert bis 1ın die Neuzeit werden die Verbände mıit ‚zentralistischem FEin-
schlag“ (Valladolid, die englische Kongregation, die Kongregation der hl ustina
VO Padua, die ungarische Kongregation, die Kongregation VO Maurus) 1ın
ihrer Eigenart vorgeführt. In einer Zusammenfassung (81 f wird noch einmal
hervorgehoben, daß „Übelstände iın den Klöstern nicht dadurch gekommen —
IecnN_n, dafß die Grundsätze der Regel beobachtet, sondern daß sie In menschlicher Un=
zulänglichkeit vernachlässigt un falsch angewandt wurden. Die neueste eit
hat wieder erkannt, dafß der nach geltendem Recht gebotene Zusammenschlußfß
VO  z} Klöstern 1n Kongregationen 1Ur auf der Grundlage (0})0! föderativen Ver-
bänden zufriedenstellen kann, weil L1LUTr 1n ihnen Wesen un Eigenart des Abtes
nach der Regel Benedikts hinreichend gewahrt werden“”, eın Grundsatz, der in
seiner Wichtigkeit nicht betont werden kann

Der FE eil des Werkes ist überschrieben „Der benediktinische Abt 1m gelten-
den Kirchenrecht“. In sehr eingehender Weise wird 1mM Kapitel VOoO  > der „Ge-
alt der Ordensobern“ gehandelt, die unterschieden wird 1n „Dominativ- und Ju-
risdiktionsgewalt“, azu kommt ein Abschnitt über die Jurisdiktionsgewalt der
exemten Ordensobern, 1n dem auch der Begriff der Exemtion nach Geschichte un
Wirkung dargestellt wird Nachdem das Kapitel die einzelnen Arten VO Ab-
ten schilderte, zeig das Kapitel den Abt des selbständigen Klosters: seine Wahl,
seine Weihe un Amtsgewalt, Rechte un Pflichten des Erwählten. Eine ab-
schließende Untersuchung ist der Beschränkung der abtlichen Gewalt durch Kapitel,
Seniorat un Mitbestimmungsrecht der Untergebenen gewidmet. In einem me1-
sterhaft zusammenfassenden Schlußwort wird noch einmal die Stellung des Abtes,
die uch nach dem geltenden Ordensrecht auf die Grundsätze der Regel Benedikts
gegründet bleibt, VOT Augen geführt. Eine Quellen- un Literaturangabe, eın
Personen-, Sach- un Autorenregister, SOWIle eın Verzeichnis der zıitierten CanoNne€es
unterstreichen den Wert dieser für ihr Thema erschöpfenden Untersuchung.
München Marin Maier
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